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Lüneburger Straße - K 21

S

S

1. Art der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

(Unterteilung  WA1 - WA7 )

2. Maß der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

6. Grünflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung siehe Planeinschrieb

(Siehe textliche Festsetzungen Nrn. 4.1-4.6)

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 16  BauGB)

Flächen für Maßnahmen zur Regenrückhaltung und

-versickerung

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines

Baugebiets

(z.B. § 1 Abs. 4 und  § 16 Abs. 5 BauNVO )

Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

hier: Lärmschutzeinrichtung Wall

(siehe textliche Festsetzung Nr. 4.3)

Grundflächenzahl (GRZ)

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

max. Firsthöhe in m

Unterer Bezugspunkt:  Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Oberer Bezugspunkt:   Waagerechte obere Kante des geneigten Dachs

0,25

z.B.

I

z.B.

FH 9,0m

es gilt die offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser

zulässig

ED

z.B.

offene Bauweise

o

Fuß-, Rad- und Anliegerweg

FRA

P L A N Z E I C H E N E R K LÄR U N G

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

WA

es gilt die offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässigE

es gilt die offene Bauweise, nur Hausgruppen zulässigH

RRB

Fuß- und Radweg

FR

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Stellplatzanlage, Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB; siehe textliche Festsetzung Nr. 2.3)

ST/GA

Östliche Grenze des Lärmpegelbereichs III gemäß DIN 4109

LP III: >60-65 dB(A)

(s. textliche Festsetzung Nr. 3.2)

LP III

Stellung der Gebäude, hier: Hauptfirstrichtung

TH 4,0m

Maßgebliche Deckenhöhe Fahrbahn Oberkante

gemäß textlicher Festsetzung

40.15

max. Traufhöhe in m

Unterer Bezugspunkt:  Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

Oberer Bezugspunkt:   Oberkante Dachhaut im Schnittpunkt

 mit der senkrechten Außenfassade

Flächen mit Maßnahmen zum Schutz vor Lärmimmissionen

hier: Bereich mit vorgeschriebener Grundrissausrichtung

(Nächtlicher Beurteilungspegel >45 dB(A); siehe textliche

Festsetzung Nr. 3.3)

LP III

z.B.

M. 1 : 1.000

Gemeinde Vögelsen

L a n d k r e i s  L ü n e b u r g

Bebauungsplan Nr. 19

"Süderfeld III"

mit örtlicher Bauvorschrift

Abschrift

M. 1 : 5.000

1 Art und Maß der baulichen Nutzung

1.1  Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) gemäß § 4

Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen

Nutzungen Anlagen für Verwaltungen,

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden nicht

Bestandteil des Bebauungsplans und sind damit

nicht zulässig. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

1.2 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete gilt für

Einzelhäuser eine Mindestgrundstücksgröße von

600 m² und für Doppelhaushälften von 350 m².

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

1.3 In den Wohngebieten mit festgesetzter Bauweise

als Einzel- oder Doppelhausbebauung sind für

Einzelhäuser maximal 2 Wohneinheiten, für

Doppelhaushälften maximal 1 Wohneinheit

zulässig. In dem Wohngebiet mit festgesetzter

bauweise als Hausgruppe ist pro Wohngebäude

maximal eine Wohnung zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 3

BauGB)

1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 darf die

zulässige Grundflächenzahl von 0,35 für Stellplätze,

Garagen und deren Zufahrten bis zu einer GRZ von

0,8 überschritten werden. (§ 19 Abs. 4 BauNVO)

1.5 Die Sockelhöhe (Oberkante des fertigen

Erdgeschossfußbodens, OKFF) wird auf max.

0,5 m über Oberkante der Mittelachse der für die

Erschließung maßgeblichen nächstgelegenen

öffentlichen Verkehrsfläche in Grundstücksmitte

festgesetzt. (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2 Zufahrten / Garagen / Nebenanlagen

2.1 Pro Grundstück sind nur eine Zu - / Ausfahrt in einer

Breite von max. 3,50 m, sowie ein Zugang in einer

Breite von max. 1,50 m jeweils gemessen an der

Grundstücksgrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche

zulässig. Ausnahmsweise können zwei Ein- und

Ausfahrten in einer Breite von jeweils 3,5 m  pro

Grundstück zugelassen werden, wenn das Gebäude

auf dem Grundstück optisch einem Doppelhaus

(zwei sogenannte „Doppelhaushälften“) entspricht.

Bei gemeinsam genutzten Zufahrten auf

Doppelhausgrundstücken und bei Zufahrten auf

Stellplatzanlagen darf die Zufahrtsbreite zur

öffentlichen Verkehrsfläche maximal 5,0 m betragen.

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 11 BauGB)

2.2  Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO sowie

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur

auf den überbaubaren Grundstücksflächen

zulässig. Ausgenommen hiervon sind

Grundstückseinfriedungen. (§ 12 Abs. 6 und § 14

Abs. 1 BauNVO)

2.3 Innerhalb des WA 4- Gebietes sind Stellplätze,

Garagen und Carports nur innerhalb der

festgesetzten Fläche für Stellplätze und Garagen

zulässig. Garagen und Carports dürfen im Osten

und Norden dieser Fläche abweichend von der

NBauO ohne Längenbegrenzung bis zu einer

maximalen Höhe von 3 m ohne, oder mit einem bis

auf 1 m verringerten Grenzabstand errichtet

werden. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a und 4 BauGB)

3 Oberflächenentwässerung / Immissionsschutz

3.1 Unbelastete Niederschlagswasser sind

grundsätzlich auf den Grundstücken zu

verdunsten und zu versickern. Wenn aufgrund

der Bodenbeschaffenheit eine solche

dezentrale Rückhaltung nicht mit

verhältnismäßigen Maßnahmen erreicht

werden kann, ist im Einzelfall ein Antrag auf

gedrosselte Einleitung der überschüssigen

Wässer in die gemeindliche

Regenwasserkanalisation zulässig.

Die Einleitung der überschüssigen Wässer

innerhalb der WA1, WA2, WA3, WA5, WA6,

WA7 -Gebiete darf dabei maximal 1 l/s

betragen, die Einleitung der überschüssigen

Wässer innerhalb des WA4-Gebietes darf

maximal 20 l/s betragen.

Bei gedrosselter Einleitung in die öffentliche

Regenwasserkanalisation ist ein

Rückhaltevolumen in Abhängigkeit von den

abflusswirksamen Flächen auf den

Grundstücken vorzuhalten.

Eine Brauchwassernutzung der

Dachflächenwässer ist zulässig.

(§ 1 Abs. 5 Nr. 7  i.V.m.  § 9 Abs. 1 Nrn. 16 +

20 BauGB)

3.2 Für den Lärmpegelbereich III ( Bereich

westlich der dargestellten Grenze des

Lärmpegelbereiches III) gilt: Für alle

Aufenthaltsräume muss ein ausreichender

Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an

Außentüren, Fenstern, Außenwänden und

Dächern der Gebäude geschaffen werden.

Hierzu sind die Außenbauteile der

Gebäudekörper entsprechend der nach DIN

4109 „Schallschutz im Hochbau“ (vom Juli

2016) definierten Lärmpegelbereiche zu

planen und auszuführen.Die festgesetzten

Lärmpegelbereiche sind zu beachten. (§ 9

Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

3.3 Innerhalb der Fläche  " Flächen mit

Maßnahmen zum Schutz vor

Lärmimmissionen" sind die Schlaf- und

Kinderzimmer im Dachgeschoss der

lärmabgewandten Gebäudeseite zuzuordnen.

Sollten nicht alle Schlaf- und Kinderzimmer

der lärmabgewandten Seite zugeordnet

werden können, sind für Schlafräume und

Kinderzimmer zur lärmzugewandten Seite

(Richtung Westen) Lüftungseinrichtungen für

die Be- und Entlüftung vorzusehen. Die

Schalldämmung der Lüftungseinrichtungen ist

so zu wählen, dass das angegebene

resultierende Schalldämm-Maß nach DIN

4109 des gesamten Außenbauteils des

beachteten Raumes nicht unterschritten wird.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

4 Grünordnung / landschaftspflegerische

Maßnahmen

4.1 Für die in den textlichen Festsetzungen

Nrn. 4.2 _ 4.6 aufgeführten Pflanzmaßnahmen

sind nur standortheimische Laubgehölze

(autochthones Pflanzgut) gemäß Pflanzliste zu

verwenden.

Mindestqualität der anzupflanzenden Bäume

und Sträucher:

Bäume: Hochstamm, 3x verschult,

Stammumfang  12-14 cm; mit Ballen

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB), des §

84 Abs. 3 der Niedersächsischen  Bauordnung (NBauO) und des § 10 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes  (NKomVG) hat der Rat der

Gemeinde Vögelsen den Bebauungsplan Nr. 19 „Süderfeld III“, mit örtlicher

Bauvorschrift bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen

Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Vögelsen, den 23.2.2018

gez. Silke Rogge

.......................................... Gemeinde

     (Silke Rogge) (Siegel)            

    - Bürgermeisterin-   

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Vögelsen hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 die Aufstellung

des Bebauungsplans Nr. 19 „Süderfeld III" mit örtlicher Bauvorschrift beschlossen.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Gemarkung Vögelsen, Flur 4

Maßstab:  1 : 1.000

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters  und weist die

städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze

vollständig nach (Stand: 16.02.2016). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen

und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei

möglich.

Lüneburg, den 02.03.2018

gez. Mellentin

………….........................................................

             - Mellentin -

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

(Siegel)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von:

Lüneburg, den 22.2.2018

gez. F. Patt

.......................................

    - Planverfasser -

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Vögelsen hat in seiner Sitzung am 13.09.2016 dem Entwurf

des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 04.10.2016 ortsüblich

bekanntgemacht.

Die Entwürfe des Bebauungsplans und der Begründung haben vom12.10.2016 bis

einschließlich 14.11.2016 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Erneute Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Vögelsen hat in seiner Sitzung am

10.08.2017 dem geänderten Entwurf des Bebauungsplans und seiner Begründung

zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs.3 BauGB i.V.m

 § 3 Abs. 2 BauGB   beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 17.08.2017

ortsüblich bekanntgemacht.

Die Entwürfe des Bebauungsplans und der Begründung haben vom 28.08.2017 bis

einschließlich 29.09.2017 gemäß § 4a Abs.3 BauGB i.V.m § 3 Abs. 2 BauGB

öffentlich ausgelegen.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Erneute eingeschränkte Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Vögelsen hat in seiner Sitzung am 14.12.2017  dem

geänderten Entwurf des Bebauungsplans und seiner Begründung zugestimmt und

die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs.3 BauGB i.V.m  § 3 Abs. 2

BauGB  beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 21.12.2017

ortsüblich bekanntgemacht.

Die Entwürfe des Bebauungsplans und der Begründung haben vom 04.01.2018

enschließlich 19.01.2018 gemäß § 4a Abs.3 BauGB i.V.m § 3 Abs. 2 BauGB

eingeschränkt öffentlich ausgelegen.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Vögelsen hat den Bebauungsplan Nr. 19 „Süderfeld III“, mit

örtlicher Bauvorschrift nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in

seiner Sitzung am 22.02.2018 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die

Begründung beschlossen.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Ausfertigung

Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 19 "Süderfeld III", bestehend aus der

Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen mit örtlicher Bauvorschrift, wird

hiermit ausgefertigt.

Vögelsen, den  23.2.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 22.03.2018

im Amtsblatt Nr. 5/2018 für den Landkreis Lüneburg bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 22.03.2018 rechtsverbindlich geworden.

Vögelsen, den  23.03.2018

gez. Silke Rogge

........................................

    - Bürgermeisterin -

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung

von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans

nicht geltend gemacht worden.

Vögelsen, den  …………………….

........................................

    - Bürgermeisterin -

Mängel der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der

Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Vögelsen, den  …………………….

........................................

    - Bürgermeisterin -

TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN

 Sträucher: 2 x verschult, Höhe 60-100 cm

Die Gehölze sind artgerecht und dauerhaft zu erhalten, in

der Anwachs - und Stabilisierungsphase gegen

Wildverbiss zu schützen und bei Abgängigkeit spätestens

in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. (§ 9

Abs. 1 Nrn. 20 + 25 und Abs. 1 a BauGB)

4.2 Innerhalb der südlichen öffentlichen Grünfläche

„Pflanzstreifen“ ist eine mindestens zweireihige

Strauch-Baumhecke anzulegen zu pflegen und zu

erhalten. Bei der Bepflanzung sind 5-10 Sträucher

derselben Art (gemäß Pflanzliste) im Verbund in einem

Regelabstand von 1,5 m zueinander vorzusehen.

Zusätzlich sind in einem Abstand von maximal 15 m

untereinander standortheimische Laubbäume

(kleinmaßstäbliche Bäume; bis zu 15m) zu pflanzen und

artgerecht und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzfläche ist

extensiv zu pflegen. Die Gehölze sind bei Abgängigkeit

spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu

ersetzen. (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

4.3 Entlang der K 50 ist zum Schutz der Außenwohnbereiche

vor Verkehrslärmimmissionen ein mindestens 2 m hoher

Wall auszubilden, der entsprechend des o.g.

Pflanzschemas 4-5 reihig mit Bäumen und Sträuchern

gemäß Pflanzliste zu bepflanzen ist. Die Gehölze sind

artgerecht und dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit

spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu

ersetzen. (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

4.4 In den Seitenräumen der Straßen sind mindestens

einseitig mittelkronige Laubbäume (s. Pflanzliste) in einem

Regelabstand von maximal 15 m bis 20 m zu pflanzen. Die

Gehölze sind artgerecht und dauerhaft zu erhalten und bei

Abgängigkeit spätestens in der darauffolgenden

Pflanzperiode zu ersetzen. (§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

4.5 Innerhalb der in der WA-1-Fläche befindlichen Fläche zum

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen ist eine einreihige freiwachsenden Hecke

aus standortgerechten Laubsträuchern gemäß

Festsetzung Nr. 4.1 anzupflanzen, zu pflegen und

dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit spätestens in

der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. (§ 9 Abs.1

Nrn. 20 und 25 BauGB)

4.6 Die überlagernd als „Fläche für Maßnahmen zur

Regenrückhaltung und -versickerung“ festgesetzte

öffentliche Grünfläche „Grünzug“ dient der Ableitung und

Rückhaltung von Niederschlagswasser sowie als

innerörtliche Fuß- und Radwegverbindung. Die für die

Ableitung und Rückhaltung von Niederschlagswasser

notwendigen Gräben und Regensickerbecken sind

naturnah auszubilden. Neu entstehende Uferbereiche sind

gruppenartig und abschnittsweise unter Berücksichtigung

der Erfordernisse der Wartungs- und

Unterhaltungsarbeiten mit standortgerechten

Laubgehölzen zu bepflanzen. Die Anlage von bis zu 1 m

hohen und vollflächig zu bepflanzenden Wällen zu den

östlich und nördlich angrenzenden Baugrundstücken ist

zulässig. In den übrigen Bereichen ist eine Begrünung mit

einer standortgemäßen Grasmischung für wechselfeuchte

Standorte vorzunehmen. Wege sind nur in wasser- und

luftdurchlässiger Bauweise als wassergebundene Decke

zulässig. Eine Einfassung dieser Wege mit einer 1-reihigen

Pflasterreihe ist zulässig. Die Errichtung von einzelnen

wegebegleitenden Spielgeräten und Sitzbänken innerhalb

der Fläche ist zulässig. Wege, die auch von

Feuerwehrfahrzeugen oder Fahrzeugen zur Grabenpflege

befahren werden sollen, müssen mit einem

entsprechenden Unterbau ausgestattet sein.  (§ 9 Abs.1

Nrn. 15, 16, und 25 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften

(§ 9 Abs. 4 und 6 BauGB i. V. m. § 84 NBauO)

Diese örtliche Bauvorschrift gilt für den Geltungsbereich des

Bebauungsplanes Nr. 19 „Süderfeld III“, Vögelsen.

1. Notwendige Stellplätze

Für jede Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze auf

dem Grundstück anzulegen.

2. Fassaden

(1)  Für Hauptgebäude sind als Material für die Ansichtsflächen

der Außenwände nur zulässig:

 Sicht- oder Verblendmauerwerk in den Farbtönen rot bis

rotbraun, (RAL 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016

oder den vorgenannten RAL- Farbtönen ähnliche),

 sichbares Holzfachwerk mit Ausfachung als

Sichtmauerwerk in den Farbtönen rot bis rotbraun

(Farbempfehlung siehe oben),

 Holz und andere Materialien sind als Gestaltungs- und

Strukturierungselemente max. auf 20% jeder

Gebäudeseite in weiß oder gedeckten Farbtönen in

Verbindung mit rot- bis rotbraunem Sicht- oder

Verblendmauerwerk zulässig.

 Eine Kombination der Materialien ist zulässig.

(2) Die Vorschriften zur Fassadengestaltung gelten nicht für

Wintergärten

(3) Innerhalb der festgesetzten Fläche „Umgrenzung von

Flächen für Stellplätze und Garagen“ (WA 4) sind Garagen

nur als Sicht- oder Verblendmauerwerk in den Farbtönen

rot bis rotbraun zulässig. Halboffene Garagen (Carports),

die in diesem Bereich an die Grundstücksgrenze gebaut

werden sollen, sind zur Grundstücksgrenze ebenfalls mit

einer Wand aus Sicht- oder Verblendmauerwerk in den

Farbtönen rot bis rotbraun herzustellen.

3. Dächer

(1) Es sind nur Hauptgebäude mit gleichgeneigten Satteldach,

Walm- oder Krüppelwalmdächer sowie gegenständig

versetzte Pultdächer zulässig.

 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 7 können ausnahmsweise

auch Zeltdächer zugelassen werden.

(2) Für Hauptgebäude sind nur geneigte Dächer mit einer

Dachneigung von 25 bis 50 Grad, bei Krüppelwalm von 50

bis 60 Grad zulässig.

Bei begrünten Dächern ist ausnahmsweise eine geringere

Dachneigung bis zu einer Untergrenze von 20° zulässig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 5 sind nur Wohngebäude

mit einer Dachneigung zwischen 20° und 30° zulässig.

(3) Zulässig sind nur Dachpfannen mit rot bis rotbraun

und anthrazit Farbtönen (Rot- bis Rot-Brauntöne

RAL Nr. 2001, 3000, 3002, 3003, 3011, 3013, 3016

oder ähnliche, Anthrazittöne RAL Nr.7015,7016 oder

ähnliche). Die dazugehörigen Zwischentöne sind

zulässig. Unzulässig sind glänzende Dachpfannen.

(4) Solartechnische Anlagen, Wintergärten sowie

Gründächer sind allgemein zulässig.

4. Einfriedungen

Einfriedungen aus Metall, Holz- oder

Kunststoffzäunen als Abgrenzung zu den

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung sind nur in Kombination mit

geschnittenen oder frei wachsenden Hecken aus

standortgerechten Laubgehölzen mit einer Höhe von

max. 1,50 m zulässig.

Die Höhenmaße gelten in Bezug zur fertig gestellten

Oberkante Straßenmitte bzw. Gehweg. Alternativ

sind auch bepflanzte Findlingsmauern bis zu einer

Höhe von 1,00 m zulässig. Nicht zulässig sind

Materialien, die andere Materialien imitieren.

5. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an Gebäudefassaden, nicht

jedoch über die vorhandene Wandhöhe hinaus in die

Fassadengestaltung zu integrieren. Die

Ansichtsfläche der Werbeanlage darf 1 m² nicht

überschreiten. Werbung mit wechselndem, bewegtem

oder laufendem  Licht ist unzulässig.

6. Abweichungen

Abweichungen von der örtlichen Bauvorschrift sind

gemäß § 56 (2) NBauO zulässig, wenn die

städtebaulichen, baugestalterischen oder

ökologischen Zielsetzungen nicht wesentlich

beeinträchtigt werden.

7. Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 80 (3) NBauO handelt ordnungswidrig, wer

den aufgeführten örtlichen Bauvorschriften zuwider

handelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 (5)

NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet

werden.

Pflanzlisten

Pflanzliste 1: Laubbäume

Feldahorn (Acer campestre)

Sandbirke (Betula pendula)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Weißdorn (Crataegus monogyna)

Esche (Fraxinus exelsior)

Eberesche (Sorbus aucuparia)

Vogelkirsche (Prunus avium)

Stiel-Eiche (Quercus robus)

Winterlinde (Tilia cordata)

Flatterulme (Ulmus laevis)

Pflanzliste 2: Sträucher
Feldahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Haselnuss (Corylus avellana)

Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus

monogyna)

Gemeines Pfaffenhütchen Euonymus

europaeus)

Faulbaum (Frangula alnus)

Wildapfel (Malus sylvestris)

Schlehe (Prunus spinosa)

Wildbirne (Pyrus pyraster)

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum)

Hundsrose (Rosa canina)

Grau-Weide (Salix cinerea)

Ohr- Weide (Salix aurita)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

Pflanzliste 3: Obstbäume
Äpfel: Altländer Pfannkuchenapfel /

Finkenwerder / Herbstprinz /

Gravensteiner / Holsteiner Cox / Jacob

Lebel / Ingrid Marie / Martini / Ruhm von

Kirchwerder / Uelzener Calville / Celler

Dickstiel / Biesterfelder Renette /

Seestermüher Zitronenapfel /

Wohlschmecker aus Vierlanden /

Weißer Klarapfel / Stahls Winterprinz

Birnen: Bunte Julibirne / Gute Graue / Clapps

Liebling / Köstliche von Charneu / Williams

Christ

Zwetschgen: Hauszwetschge / Gelbe Eierpflaume

Hinweise

1. Rechtsgrundlagen

Maßgebend sind

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der  Bekanntmachung 03.11.2017

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010

- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990

- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 12.04.2012

- das Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) in der Fassung vom 01.03.2010

- Nds. Ausführungsgesetzt zum Bundesnaturschutzgesetzt (NAGBatSchG) vom 19.02.2010

in der jeweils aktuellen Fassung

2. Bodendenkmalpflege

Für den Fall, dass bei der Durchführung von Bauarbeiten Sachen oder Spuren gefunden werden, bei

denen Anlass zur Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, wird auf die

unverzügliche Anzeigepflicht an eine Denkmalbehörde, die Gemeinde oder einen Beauftragten für die

archäologische Denkmalpflege hingewiesen. Der Bodenfund oder die Fundstelle sind bis zum Ablauf von

vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des

Bodenfundes zu schützen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten

gestattet (§ 14 Nds. Denkmalschutzgesetz - NDSchG).

3. Naturschutzrechtliche Kompensation und Lage der CEF Maßnahmenfläche

Das verbleibende naturschutzrechtliche Defizit von 9.950 Wertpunkten wird über die Inanspruchnahme

von Wertpunkten aus dem Flächenpool der Gemeinde Vögelsen  ausgeglichen. Die CEF-

Maßnahmenfläche ist ebenfalls Bestandteil der Poolfläche.

BEGLAUBIGUNG

Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung

des Bebauungsplans Nr. 19 "Süderfeld III"

mit örtlicher Bauvorschrift mit der Urschrift

wird beglaubigt.

Vögelsen, den

    Bürgermeisterin


